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Gemeinde Taarstedt 
Der Bürgermeister  

 

 
  
 

 
Gemeinde Taarstedt  * Toft 7 * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

Sitzung der Gemeindevertretung Taarstedt 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 01.04.2026, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Dorfgemeinschaftsraum, Hauptstraße 18, 24893 Taarstedt 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Bürgermeisters        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Beratung und Beschlussfassung über die Bereitstellung der 
notwendigen Ökopunkte der Gemeinde Taarstedt über das Vorhaben B-
Plan Nr. 7  

   
VO/2026/5296 

6. Vorhabenbezogener Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Taarstedt 
"Gewerbegebiet östl. der Hauptstraße" 
hier: Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss / Beschluss über die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

Versand später  
VO/2026/5291 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Hundesteuersatzung     
VO/2026/5308 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2026 
(Haushaltssatzung- und -plan mit Investitionsprogramm bis 2029)  

   
VO/2026/5222 

9. Bericht über die Annahme der eingegangenen Spenden in 2025        

10. Beratung und Beschlussfassung über die Widmung der Straße 
Wurzelhof im Bebauungsplan Nr. 4 "Baugebiet Wurzelhof"  

   
VO/2026/5278 

11. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2026 für das 
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Taarstedt und des Feuerwehrmusikzuges  

   
VO/2026/5295 

12. Verschiedenes        

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04622 189 40 50 
 
Böklund, den 17.03.2026 

 
Mitteilungsblatt   
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Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

13. Grundstücksangelegenheiten        

14. Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens  

   
VO/2026/5323 

Öffentlicher Teil 

15. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Peter Matthiesen 
Bürgermeister 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Nachtrag zur Entschädigungssatzung
der Gemeinde Stolk

Aufgrund der §§ 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), 
aufgrund der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen und 
Ämtern sowie den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgern 
(EntschVO) und aufgrund der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen 
der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (EntschVOfF) in den zurzeit gültigen 
Fassungen wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Stolk vom 18.03.2026 
folgender 1. Nachtrag zur Entschädigungssatzung vom 08.08.2024 erlassen:

                                                            § 1

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über Entschädigungen in 
kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
977,00 €.

§ 2 Abs. 2 a „Gewährung einer Fahrtkostenpauschale“ und § 2 Abs. 2b „Gewährung einer 
Pauschale für Telekommunikation“ werden ersatzlos gestrichen. Buchstabe c) entfällt und 
wird durch einen Teilstrich ersetzt. 

§ 2

In §§ 3, 4 und 5 wird 30,00 € durch 40,00 € ersetzt. 

§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung dessen Vertreter erhalten nach Maßgabe 
der EntschVO für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein weiteres Sitzungsgeld in 
Höhe von 40,00 €.

§ 3

§ 6 „Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst“ wird ersatzlos gestrichen. 

§ 4

§ 6 erhält folgende neue Fassung: 

„Auszahlung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern“ 

Entschädigungen und Sitzungsgelder, die über die Software für den Sitzungsdienst ausgezahlt 
werden, werden halbjährlich abgerechnet und ausgezahlt. 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

§ 5

§ 7 „Freiwillige Feuerwehren“ wird wie folgt gefasst: 

(1) Der Gemeindewehrführer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 €, 
sein Stellvertreter in Höhe von 35,00 € gemäß der Entschädigungsverordnung 
freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) als monatliche Pauschale. 
Bei Abwesenheit des Vertretenen von mehr als 4 Wochen wird nach Ablauf dieser Frist 
eine Entschädigung in Höhe der Hälfte der Aufwandsentschädigung des Vertretenen 
gewährt.

(2) Der Gemeindewehrführer sowie seine Stellvertreter erhalten ein Kleidergeld in Form 
einer Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) als monatliche 
Pauschale.

(3) Die Gerätewarte erhalten zur Abgeltung des Mehraufwandes bei Wartung und Pflege 
von Fahrzeugen eine Aufwandsentschädigung entsprechend der Richtlinien über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der 
Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinien-EntschRichtl-fF) als monatliche 
Pauschale.

§ 5

Der 1. Nachtrag zur Entschädigungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

Stolk, den 19.03.2026

gez. Kai Börensen     -Siegel-
___________________________ 
Kai Börensen
-Bürgermeister- 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Stolk 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie  
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.520.600 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.643.300 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 122.700 EUR 

 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach  
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-
ausgleich 

0 EUR 

 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage 

-122.700 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.425.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.531.900 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

20.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

249.100 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen. 

  

 
§ 3 

Hebesätze für die Realsteuern 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie  
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

284 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 406 % 

    

2. Gewerbesteuer 350 % 
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§ 4 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 16.000 EUR. 

 
§ 5 

Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder 
Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 16.000 EUR beträgt. 
 

§ 6 
Budgetierung 

 
Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar. Außerdem bilden die Produkte 
21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) ein Budget.   
 

 

§ 7 
Deckungsfähigkeit 

 
Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO 
gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 
GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 

        gez. Kai Börensen 
Stolk, den 18.03.2026      Bürgermeister Kai Börensen 
 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß 
§79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi. 310, 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 08:00 – 12:00 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00 – 18:00 Uhr in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.  
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